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talogs für eine vergleichende Betrachtung der Protokollierung 
in den EU-Staaten (europäischer Status quo). In einer beein­
druckenden, über 200 Seiten umfassenden Bestandsaufnah­
me stellt die Autorin die Systeme zur Dokumentation des Ver­
fahrens in den Staaten der EU dar. Nur drei der untersuchten 
26 Staaten (ohne Deutschland) haben hierfür keine wirksame 
Rechtsgrundlage, wovon wiederum zwei sich in naher Zukunft 
dem europäischen Standard anpassen werden. An den Beginn 
ihrer Darstellung stellt die Autorin ein Zitat der früheren Prä­
sidentin der Berliner Rechtsanwaltskammer Margarete von 
Galen, die in der an ihr geschätzten Schärfe und Präzision pro­
gnostiziert, bei einer heute stattfindenden Aufnahme Deutsch­
lands in die EU würde die deutsche Justiz im Hinblick auf das 
System der Protokollierung beanstandet. Tonbandaufnahmen 
mit Zustimmung der Beteiligten zur Gedächtnisstütze oder 
Archivierung (in den 1960er-Jahren im Auschwitz-Prozess erst­
malig praktiziert) sind 2026 in Deutschland noch State of the 
Art. Ausführlich stellt die Dissertation den Diskussionsprozess 
um das DokHVG dar, bei dem die Richterschaft erhebliche Be­
denken geltend machte. In der Anhörung des Rechtsausschus­
ses des Deutschen Bundestages schloss sich der Richter am 
BGH Andreas Mosbacher als einziger Richter den Argumenten 
aus der Anwaltschaft an. Die durch den Prozess zu erreichen­
den Ziele Wahrheit, Rechtsfrieden und Gerechtigkeit scheinen 
in der Richterschaft wie  – ausnahmsweise  – bei den Finanz­
ministern hinter Kriterien wie Kosten, Arbeitsbelastung, Miss­
brauchsmöglichkeiten usw. zurückzutreten. Jedenfalls wird bei 
der gegenwärtigen politischen Situation Deutschland seinen 
vorletzten Platz unter den EU-Staaten erfolgreich verteidigen. 
Die Dissertation bietet für den weiteren deutschen wie euro­
päischen Diskurs eine Menge Material und Anregungen. (hl)

Georgia Stefanopoulou: Digitale 
Gesellschaft und Strafrecht. 
Tübingen: Mohr Siebeck 2025. X, 290 S. 
(Jus poenale; Bd. 28) Print-Ausg.: 
ISBN 978-3-16-163766-7, € 104,00
Mit ihrer Habilitationsschrift hat die Autorin ein Plädoyer zur 
Entwicklung einer digitalen Kriminalsoziologie verfasst. Sie 
zieht dabei eine historische Parallele zur industriellen Revoluti­

on, die als gesellschaftliche Transformation die Entwicklung der 
Soziologie als Wissenschaft angestoßen habe. Die digitale Ge­
sellschaft verlange nach einer eigenständigen Ausrichtung, bei 
der das Digitale sowohl Gegenstand wie Methode ist – sowohl 
Werkzeug kriminellen Handelns als auch dessen Ziel sein kann. 
Die Forderung untermauert sie im 2. Teil mit der Untersuchung 
spezifischer Handlungen, die sie als Kommunikationsstrafrecht 
zusammenfasst. Dabei stellen sich Probleme in Konkurrenz zur 
herrschenden Auffassung von Kriminalitätsbekämpfung. So 
herrscht bei der Strafbarkeit eines Versuchs das Prinzip, dass 
bloße Vorbereitungshandlungen grundsätzlich straflos sein sol­
len. Beim sog. Cybergrooming, der gezielten Anbahnung sexuel­
ler Kontakte zu Minderjährigen durch Erwachsene im Internet, 
ist diese Vorbereitung gemäß § 176b StGB bereits unter Strafe 
gestellt, um einem geplanten sexuellen Missbrauch entgegen­
zuwirken. Auch Formen der Kommunikation wie „Liken“ und 
„Teilen“ werfen Probleme auf, wenn damit beleidigender Inhalt 
verbreitet wird. Begeht der Teilende/Likende durch die Verbrei­
tung der E-Mail oder des Posts an seine Community eine eige­
ne Straftat oder leistet er Beihilfe zur Verbreitung? Im analogen 
Bereich wäre der Überbringer einer beleidigenden Botschaft 
schlicht (strafloser) Bote; im (digitalen) Kommunikationsstraf­
recht kann sich diese Ansicht ändern. Die Entscheidung kann 
nicht allein der Fortbildung durch die Rechtsprechung über­
lassen bleiben; hier sind Wissenschaft und Rechtsprechung, 
ihnen folgend oder vorausgehend – vor allem aber vereinheit­
lichend – der Gesetzgeber gefragt. Ähnliche Fragen stellen sich 
im Bereich des Strafverfahrensrechts. Hier hebt die Autorin die 
Möglichkeit hervor, die Prozessmaximen der Mündlichkeit, Un­
mittelbarkeit und Öffentlichkeit zu erweitern. Zugleich könne 
die Rechtsposition des Beschuldigten durch einen größeren 
Gestaltungsraum des Zweifelsgrundsatzes (in dubio pro reo) 
gestärkt werden. Die praktische Bedeutung dieser Hinweise 
wird in der analogen Praxis besonders deutlich, wo sich Straf­
verfolgung wie Gubernative in der Sanktionierung kommunika­
tiver Verbreitung („From the river to the sea …“; kritisch oder 
ironisch verwendete Abbildung des Hakenkreuzes) in „politcal 
correctness“ überbieten. Im nächsten Schritt sollten die Gedan­
ken dieser Habilitationsschrift einer breiteren (vor allem politi­
schen) Öffentlichkeit, die nicht über das große Latinum verfügt, 
zugänglich gemacht werden. (hl)

Kriminalberichte

Gisèle Pelicot mit Judith Perrignon: Eine 
Hymne an das Leben. Die Scham muss die 
Seite wechseln. Aus dem Französischen 
von Patricia Klobusiczky. 4. Aufl. München: 
Piper 2026. 255 S. ISBN 978-3-492-07435-3, 
€ 25,00

Der Fall Gisèle Pelicot machte nicht nur in Frankreich, son­
dern weltweit Schlagzeilen. Dominique Pelicot hat fast zehn 
Jahre lang seine Frau immer wieder nachts mit Medikamen­
ten betäubt und vergewaltigt. Zudem hat er sie auf einer On­
line-Plattform fremden Männern zur Vergewaltigung ange­
boten. Den Ermittlungen zufolge war Gisèle Pelicot etwa 200 
Vergewaltigungen im bewusstlosen Zustand ausgesetzt. Die 



Rezensionen86 Laikos 2026 | 02

Taten wurden auf Videos und Fotos festgehalten. Der Haupt­
angeklagte, Dominique Pelicot, hat seine Taten gestanden 
und wurde im Dezember 2024 zur Höchststrafe  – 20 Jahre 
Haft – verurteilt. 50 zumeist wegen schwerer Vergewaltigung 
mitangeklagte Männer verurteilte das Gericht zu Haftstrafen 
zwischen drei und 15 Jahren. Vermutlich gibt es weitere Täter, 
die jedoch nicht identifiziert werden konnten. Ein Verurteilter 
hat in einem Berufungsverfahren im Oktober 2025 sogar eine 
höhere Strafe bekommen (neun statt zehn Jahre Haft). Soweit 
die Fakten des Falls.

Mehr als ein Jahr nach den Urteilen gegen 51 Angeklagte 
im Mammutprozess in Avignon kommt Gisèle Pelicot selbst 
zu Wort und legt ihre Autobiografie vor. Diese beginnt 2020 
mit der Verhaftung ihres Mannes, der im Supermarkt Frauen 
unter den Rock gefilmt hat. Laptop und Handy werden von der 
Polizei beschlagnahmt. Als Gisèle Pelicot in der Polizeiwache 
von den Fotos und Videos erfährt, die die sexuellen Übergrif­
fe zeigen, fällt sie aus allen Wolken. Sie hat infolge der heim­
lich verabreichten Medikamente davon nichts mitbekommen. 
Ihre gesundheitlichen Probleme – vor allem die Gedächtnis­
lücken – kann sie sich nun erklären. Es folgt eine dramatische 
Zeit der polizeilichen Ermittlungen bis zum Strafprozess. Dane­
ben werden in Rückblenden ihre Kindheit und die ihres Man­
nes, ihr finanziell bescheidenes, aber erfülltes Familienleben 
beschrieben und wie ihr Mann beruflich immer wieder schei­
tert, sie dagegen Karriere macht. Sie will sich an die glückliche 
Zeit ihrer 50-jährigen Ehe erinnern und nicht nur Opfer sein. 
Beim Blick zurück sucht sie nach Warnsignalen, wann das ge­
meinsame Leben aus den Fugen geraten ist und warum das 
Unfassbare passieren konnte. Die Reaktion ihrer Kinder, die 
ihren Vater als „Monster“ betrachten, führt zu Rissen in der 
Familie. Es gibt immer noch ungeklärte Fragen zu Fotos, die 
von ihrer Tochter – schlafend und in Unterwäsche – gefunden 
wurden. Wurde sie auch missbraucht?

Beeindruckend ist zu verfolgen, wie es Gisèle Pelicot in 
den vier Jahren bis zum Prozessbeginn gelingt, sich Schritt für 
Schritt aus dem Abgrund zu ziehen, Leben und Würde zurück­
zugewinnen. Bei langen Spaziergängen auf der Île de Ré ent­
wickelt sie eine Haltung der Selbstbestimmung. Sie will sich 
ihre Lebensfreude nicht nehmen lassen und geht auch eine 
neue Beziehung ein. Als der Prozess näher rückt, muss sie die 
Anklageschrift lesen und macht dann eine Kehrtwende. Nach­
dem sie lange Zeit die Öffentlichkeit gescheut hat, entscheidet 
sie sich für einen öffentlichen Prozess in der Überzeugung, 
dass die Scham die Seite wechseln muss. Eine Verhandlung 
hinter verschlossenen Türen würde eher die Täter schützen; 
niemand würde erfahren, was ihr angetan wurde. Das verän­
dert auch die Vorbereitung des Prozesses seitens der Anwälte. 
So kann Gisèle Pelicot nicht mehr den Gerichtssaal verlassen, 
wenn die Videos zum Einsatz kommen, da die Medien darüber 
berichten werden. Nun muss sie für die öffentliche Vorfüh­

rung gewappnet sein. Da sie das Feld nicht den Vergewaltigern 
und deren Verteidigern überlassen will, muss sie sich anhören, 
wie ihr Trauma und die Verbrechen heruntergespielt werden. 
Viele Angeklagte behaupten vor Gericht, sie seien von einem 
Sexspiel des Paares ausgegangen und weisen den Vorwurf der 
Vergewaltigung von sich – auch weil der Ehemann einverstan­
den gewesen sei. Dann werden die entsprechenden Video­
sequenzen der Vergewaltigung gezeigt. Der Prozess nimmt 
unvorhersehbare Ausmaße an. Briefe und Unterstützung an­
derer Frauen, die Menschenmenge vor dem Gerichtsgebäude 
sowie das Medienecho bestärken Gisèle Pelicot, den Fall öf­
fentlich gemacht zu haben. Sie will missbrauchte Frauen er­
mutigen, keine Schande zu verspüren, sich auch professionelle 
Hilfe zu suchen.

Das Unsagbare wird mit klarer Sprache, ohne etwas zu be­
schönigen und unaufgeregt – ohne Pathos – erzählt. Das Buch 
endet mit dem Eindruck einer lebensbejahenden Frau, die 
nach den schweren Schicksalsschlägen einen Weg gefunden 
hat, mit ihrer Vergangenheit umzugehen – die „Hymne an das 
Leben“ ist daher sehr zutreffend.

Was hat der Fall Gisèle Pelicot verändert? Sexuelle Ge­
walt wird öffentlich diskutiert, die Rechtspolitik hat den Hand­
lungsbedarf erkannt. „Pelicot“ ist kein Einzelfall. Es sind inter­
nationale Vergewaltiger-Netzwerke bekannt geworden, in 
denen sich (auch deutsche) Männer über sexuelle Übergriffe 
an bewusstlosen Frauen  – häufig die eigene  – austauschen 
und Tipps für Betäubungsmittel geben; ihre Videos teilen sie 
online. Journalistinnen des NDR haben undercover mehrere 
Jahre recherchiert und ein Netzwerk aufgedeckt. Aktuell lau­
fen in Deutschland Verfahren z. B. in München und Berlin. 
In Frankreich wurde das Sexualstrafrecht verschärft. Dort ist 
die ausdrückliche Zustimmung zu sexuellen Handlungen not­
wendig („Nur Ja heißt Ja“). Das EU-Parlament hat sich am 
28.4.2026 – trotz rechten Protests – mit großer Mehrheit für 
eine EU-weite strafrechtliche Definition von Vergewaltigung 
ausgesprochen. Sexuelle Handlungen ohne ausdrückliche Zu­
stimmung sollen unter Strafe stehen.1 Die Regel „Nur Ja heißt 
Ja“ soll in das Strafrecht aller Mitgliedstaaten Eingang finden; 
einige verfügen bereits über eine aktive Zustimmungsrege­
lung. In Deutschland gilt das Prinzip „Nein heißt Nein“, d. h. 
sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen stehen 
unter Strafe. Auf der Konferenz der Justizministerinnen und 
-minister (JuMiKo) am 11./12.6.2026 wurde keine Einigung 
zum von Hamburg und Nordrhein-Westfalen eingereichten 
Vorschlag für ein „Nur Ja heißt Ja“-Modell erzielt.2 (us)

1	 Thomas Spickhofen, EU-Parlament stimmt für „Nur Ja heißt Ja“, ARD-
aktuell / tagesschau.de vom 28.4.2026, https://www.tagesschau.de/ 
ausland/europa/eu-parlament-sexualstrafrecht-100.html [Abruf: 
18.6.2026].

2	 Die Beschlüsse der Justizministerkonferenz, LTO vom 12.6.2026, 
https://www.lto.de/persistent/a_id/60195 [Abruf: 18.6.2026].
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